
 
Satzung der Gemeinde Böhmenkirch 

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Ortskern III“ vom 27.09.2023 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Böhmenkirch hat in seiner Sitzung am 27.09.2023 aufgrund 
des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 221 und § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.06.2023 (GBl. S. 229) m.W.v. 01.07.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§  1  Förmliche  Festlegung  des Sanierungsgebietes 
 
Zur Behebung städtebaulicher Missstände nach § 136 BauGB wird der unter § 2 näher 
beschriebene Bereich gemäß § 142 Abs. 1 und 3 BauGB als  Sanierungsgebiet förmlich 
festgelegt  und  erhält  die  Bezeichnung  „Ortskern   III". 

 
 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsgebietes wird wie folgt begrenzt: 
 

• Im Norden Haupt- und Baierstraße 
• Im Osten entlang der Bebauung der Baierstraße bis zum  Ortsausgang 
• Im Süden von der Kirch- und Blumenstraße 
• Im Westen von der Hauptstraße 

 
Die genaue Abgrenzung des Satzungsgebietes ist aus dem dieser Satzung beigefügten Plan 
(Anlage 3) ersichtlich. 

 
§ 3 Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. 
Die Vorschriften des § 144 Absatz 1 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben 
(Abbrüche,   Nutzungsänderungen,   etc.)   findet  Anwendung. 

 
§ 4 Durchführungsfrist 

 
Die Frist zur Durchführung der Sanierung gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB wird auf 15 
Jahre festgelegt. Kann die Sanierung nicht innerhalb dieser Frist durchgeführt werden, so 
kann sie durch Beschluss verlängert werden. 

 
§ 5 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 
 
 
Böhmenkirch, 27.09.2023 

  Gez. 
Matthias Nägele 
Bürgermeister 
 

 



 

Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Böhmenkirch 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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